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5. Ausfertigung (auszugsweise)

Amt für Landentwicklung Gera, den 9. Juni 2008
und Flurneuordnung Gera
Burgstraße 5
07545 Gera

Az.2-2-00 61

Änderungsbeschluss Nr. 4

1. Änderung des Flurbereinigungsgebietes der vereinfachten
Flurbereinigung Pottiga

Nach § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG vom
16. März 1976, BGBl. I S. 546, zuletzt geändert durch Artikel
22 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007, BGBl. I S. 3150)
wird das mit Beschluss des Flurneuordnungsamtes Gera vom
8. Dezember 1997, Az. 2-2-00 61, festgestellte und mit den
Beschlüssen des Flurneuordnungsamtes Gera, jetzt Amt für
Landentwicklung und Flurneuordnung (ALF) Gera, vom
23. Juli 1999 und 12. Februar 2001, sowie dem Beschluss des
ALF Gera vom 11. Januar 2005 geänderte Flurbereinigungs-
gebiet der vereinfachten Flurbereinigung Pottiga erneut wie
folgt geringfügig geändert:

1.1 Zum Flurbereinigungsverfahren wird hinzugezogen:

1.1.1 Gemarkung Pottiga Flurstück-Nr. 1361

1.2 Das Verfahren hat nach der Änderung eine Fläche von
46 ha.

2. Anordnung der Flurbereinigung

Für das hinzugezogene Flurstück wird die Flurbereinigung
angeordnet.

3. Beteiligte

Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte):

- alsTeilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtig-
ten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-
stücke sowie die Eigentümer von selbständigem Gebäude-
und Anlageneigentum; 

- als Nebenbeteiligteinsbesondere

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirken
Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen
sind;

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die
Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen
erhalten oder deren Grenzen geändert werden; 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiete mit dem
Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängen
und dieses beeinflussen oder von ihm beeinflusst wer-
den;

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücken oder Rechten an
solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die
zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke
beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes; 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet
gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den
Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird
oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der
Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken
haben.

4. Anmeldung von Rechten

Die Beteiligten werden aufgefordert, Rechte, die aus dem
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb von drei
Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses beim

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera
Burgstraße 5
07545 Gera

anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so
kann das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung die
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines o. a. Rechtes muss die Wirkung eines vor der
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gel-
ten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wor-
den ist.

5. Zeitweilige Einschränkung der Grundstücksnutzung

Nach § 34 FlurbG ist von der Bekanntgabe dieses Beschlusses
ab bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in fol-
genden Fällen die Zustimmung des Amtes für Landentwick-
lung und Flurneuordnung erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereini-
gungsgebiet geändert werden soll; dies gilt nicht für Ände-
rungen, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören;

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hang-
terrassen und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt,
wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen;

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfen-
stöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze
beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnah-
mefällen möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
nicht beeinträchtigt werden;

Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenom-
men, Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie
im Verfahren unberücksichtigt bleiben. 

Das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung kann
den früheren Zustand gemäß §137 FlurbG wieder herstellen
lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden,
so muss das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung
Ersatzpflanzungen anordnen.

Wer den Vorschriften zu Buchstabe b) oder c) zuwiderhandelt,
begeht nach § 154 FlurbG eine Ordnungswidrigkeit, die mit
Geldbuße geahndet werden kann.
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6. Bekanntgabe des Beschlusses mit Gründen

Je eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlus-
ses liegt zwei Wochen lang nach dem ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung in der Flurbereinigungsgemeinde Pot-
tiga im Gemeindebüro und für die angrenzenden Gemeinden
Blankenstein und Birkenhügel in den Räumen der Verwal-
tungsgemeinschaft Saale-Rennsteig in Blankenstein zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten aus.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem
Monat nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera
Burgstraße 5
07545 Gera

einzulegen.

Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

gez. Friedmar Müller DS
Amtsleiter

Vorstehende, mit der Urschrift wörtlich übereinstimmende Aus-
fertigung wird hiermit auszugsweise ausgefertigt.

Gera, 16. Juni 2008

Katja Löber
Sachbearbeiterin Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Zubringer B 90n - B 2 im Zuge der L 1093
VKE 5443, Umfahrung Birkenhügel

Baugrunderkundung Strecke und Ingenieurbauwerke

Auftraggeber: DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßen-
planungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

Bauüberwachung: JENA-GEOS
Ingenieurbüro GmbH
Saalbahnhofstraße 25c
07743 Jena

Ausführendes BOG Bohr- und Umwelttechnik GmbH
Unternehmen: Eselsteig 17

07586 Caaschwitz

Ausführungszeitraum: Juni 2008 bis August 2008

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 16a

Vorarbeiten

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vor-
bereitung der Planung und der Baudurchführung notwendige
Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
einschließlich der vorübergehenden Anbringung von Markie-
rungszeichen und sonstigen Vorarbeiten durch die Straßen-
baubehörde oder von ihr Beauftragte zu dulden.

Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinha-
bers betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs-
oder Geschäftsräume während der jeweiligen Arbeits-,
Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten.

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer
oder sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei
Wochen vorher unmittelbar oder durch ortsübliche Bekannt-
machung in den Gemeinden, in deren Bereich die Vorarbeiten
durchzuführen sind, bekannt zu geben.

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem
Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelba-
re Vermögensnachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

Kommt eine Einigung über die Geldentschädigung nicht
zustande, so setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde
auf Antrag der Straßenbaubehörde oder des Berechtigten die
Entschädigung fest. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten
zu hören.

Impressum:

Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28

Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.

Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

Die nächste Ausgabe des

VGS - Anzeigers
erscheint am 01.08.2008.

Redaktionsschluss ist der 23.07.2008.
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Gemeinde Harra

Auflegung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
für die am 1. Januar 2009 beginnende Amtszeit

Die Vorschlagsliste der Gemeinde Harra für die Wahl der Schöf-
fen wird in der Zeit 

vom 30. Juni 2008 bis 4. Juli 2008

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Zimmer 2.3
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der nachfolgend aufgeführten Zeiten zur allgemeinen
Einsichtnahme aufgelegt:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet
vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit
der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vor-
schlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG
nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33 und 34 GVG
nicht aufgenommen werden sollten.

Weber
Bürgermeister

Gemeinde Neundorf

Auflegung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
für die am 1. Januar 2009 beginnende Amtszeit

Die Vorschlagsliste der Gemeinde Neundorf für die Wahl der
Schöffen wird in der Zeit 

vom 30. Juni 2008 bis 4. Juli 2008

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Zimmer 2.3
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der nachfolgend aufgeführten Zeiten zur allgemeinen
Einsichtnahme aufgelegt:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet
vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit
der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vor-
schlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG
nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33 und 34 GVG
nicht aufgenommen werden sollten.

Jahn
Bürgermeister

Gemeinde Pottiga

Auflegung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
für die am 1. Januar 2009 beginnende Amtszeit

Die Vorschlagsliste der Gemeinde Pottiga für die Wahl der Schöf-
fen wird in der Zeit 

vom 30. Juni 2008 bis 4. Juli 2008

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Zimmer 2.3
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der nachfolgend aufgeführten Zeiten zur allgemeinen
Einsichtnahme aufgelegt:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet
vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit
der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vor-
schlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG
nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33 und 34 GVG
nicht aufgenommen werden sollten.

Roßmann
Bürgermeister

ENDE
AMTLICHER TEIL

Informationen
aus den !mtern

NICHTAMTLICHER
TEIL

Haushaltssatzungen 2008

Die Gemeinde Neundorf hat am 23. Mai 2008die Haushaltssat-
zung 2008 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 549.100,00 Euro
Vermögenshaushalt  i.H.v. 164.000,00 Euro

beschlossen.

Entsprechend § 57 (1) ThürKO wurden die Haushaltssatzungen
durch die Gemeinderäte der Gemeinde Neundorf beschlossen und
nach § 57 (2) ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.
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Bereich Finanzen

Bauplätze

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Bekanntmachung

Am 1. Juli 2008ist für alle steuerpflichtigen Jahreszahleru.a. für
die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Ersatzbemessung, Hunde-
steuer, Nutzungsentgelte und die Friedhofgebühren die Zahlung
für das Jahr 2008 fällig.

Beachten Sie die Fälligkeitstermine in den Ihnen zuletzt zugegan-
genen Bescheiden.

Wir bitten um Beachtung!

Damit Sie auch zukünftig keinen Zahlungstermin versäumen,
besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermächtigung
an die Kasse der VG, entsprechende Vordrucke liegen in der
Kasse für Sie bereit.

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß Thüringer Meldegesetz vom 26. Oktober 2006, veröffent-
licht im GVBl. Seite 525 (ThürMeldeG), darf die Meldebehörde
Personenauskünfte erteilen an:

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über ihre Mit-
glieder und deren Familienangehörige; Familienangehörige
sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern min-
derjähriger Kinder (§ 29 Abs. 1 und 2 ThürMeldeG)

2. Parteien und Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und
Abstimmungen in den sechs der Wahl vorangehenden Mona-
ten für Zwecke der Wahlwerbung (§ 32 Abs. 1 ThürMeldeG)

3. Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungs-
körperschaften sowie Presse, Rundfunk und anderen Medien
auf deren Ersuchen zum Zwecke der Ehrung von Alters- und
Ehejubiläen (§ 32 Abs. 2 ThürMeldeG)

4. Adressbuchverlage (§ 32 Abs. 4 ThürMeldeG)

Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 ThürMeldeG haben Familienangehöri-
ge von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehören, das Recht, der Weitergabe ihrer
persönlichen Daten an die Religionsgesellschaft zu wider-
sprechen.

Dieser Widerspruch gilt nicht, wenn die Daten für Zwecke des
Steuererhebungsrechts benötigt werden.

Desgleichen besteht nach § 32 Abs. 4 ThürMeldeG für alle Betrof-
fenen ein Widerspruchsrecht zur Übermittlung ihrer persönlichen
Daten an die unter Punkt 2 bis 4 genannten Institutionen.

Die Widersprüche sind ohne Angaben von Gründen schriftlich bei
der

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
07366 Blankenstein

oder zur Niederschrift bei der zuständigen Meldestelle einzulegen.
Formulare sind bei der Meldestelle bzw. im Internet unter
www.vg-saale-rennsteig.deerhältlich.

Widersprüche, die bereits bei der Anmeldung auf dem Beiblatt
zum Meldeschein geltend gemacht wurden, behalten ihre Gültig-
keit.

Blankenstein, 19. Juni 2008

Peter, Einwohnermeldeamt

Das Hauptamt informiert
Beschlüsse der Mitgliedsgemeinden

Blankenstein

B-Nr. 276-32/08 Anschaffung eines Rasenmähertraktors

Harra

B-Nr. 214-17/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 12. Februar 2008 

B-Nr. 215-18/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 26. März 2008

B-Nr. 216-19/08 Beschlussfassung zur Baugenehmigung
Neubau Vereinshaus SG Rosenthal

B-Nr. 217-20/08 Kenntnisnahme und nachträgliche Zustim-
mung zum   abgeschlossenen Pachtver-
trag über den gemeindeeigenen Sportplatz
mit der SG Rosenthal

B-Nr. 218-21/08 Beschlussfassung über die Vergabe der
Korrosionsschutzarbeiten vordere Bahn-
brücke und Instandsetzung Vorfluter
Durchlass Thiel

B-Nr. 219-22/08 Beschlussfassung über die Aufnahme von
Frau Ines Kaden für die Vorschlagsliste zur
Schöffenwahl 2008

B-Nr. 220-23/08 Beschlussfassung über KEBT Aktien

Neundorf

B-Nr. 179-16/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 2. April 2008

B-Nr. 180-17/08 Haushaltssatzung 2008

B-Nr. 181-18/08 Finanzplan und Investitionsprogramm 2007
bis 2011

B-Nr. 182-19/08 Kredittilgung nach Ablauf der Zinsbin-
dungsfrist zum 30. Mai 2008
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B-Nr. 183-20/08 Beschlussfassung für die Aufnahme von
Frau Kathrin Söll in die Vorschlagsliste zur
Schöffenwahl

Pottiga

B-Nr. 136-14/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 4. April 2008

B-Nr. 137-15/08 1. Änderungsbeschluss zur Erhaltungssat-
zung vom 22. Januar 1992

B-Nr. 138-16/08 Auftragsvergabe zur Lieferung eines Klein-
löschfahrzeuges (KLF-Th)
Los 1– Fahrgestell

B-Nr. 139-17/08 Auftragsvergabe zur Lieferung eines Klein-
löschfahrzeuges (KLF-Th)
Los 2– Leichtmetall-Kofferaufbau

B-Nr. 140-18/08 Fischereipachtvertrag 

B-Nr. 141-19/08 Beschlussfassung über die Aufnahme von
Herrn Andreas Beyer in die Vorschlagsliste
zur Schöffenwahl

Gemeinde Neundorf

Feuerwehr

Die Baumeisterfirma hat im Bereich der Garage neuen Unterbeton
eingebracht und eine neue Decke eingezogen. Fenster wurden
zwischenzeitlich eingebaut und die Dacharbeiten sind abgeschlos-
sen.

Das Bauamt informiert

Gemeindesaal

Die Fördermittel vom Amt für Landentwicklung und Flurneuord-
nung für die Dacherneuerung des Saales sind zugesagt.

Gemeinde Schlegel

Dorfplatz II. Bauabschnitt

Die Fördermittel zum grundhaften Ausbau des Dorfplatzes sind
zwischenzeitlich zugesagt. Die Veröffentlichung der Ausschrei-
bung im Thüringer Staatsanzeiger erfolgt in der 26. KW. Nach der
frühestmöglichen Terminstellung können die Bauarbeiten im
August beginnen.

Fundsachen

Fundsache: 1 Damenuhr
Fundort: Festzelt 750-Jahrfeier Blankenstein

Ordnungsamt

Geburtstagsjubil!en
Blankenberg

09.07. Helga Geißer zum 70. Geburtstag
13.07. Erich Schönfelder zum 75. Geburtstag
19.07. Waltraud Hänel zum 65. Geburtstag
26.07. Helgard Stöcker zum 70. Geburtstag
28.07. Willi Reinhardt zum 85. Geburtstag

Blankenstein

04.07. Martha Petzold zum 85. Geburtstag
13.07. Hilde Kühnl zum 85. Geburtstag
17.07. Sigried Valentin zum 70. Geburtstag
29.07. Werner Stöcker zum 75. Geburtstag

Harra

10.07. Ernst Grießbach zum 80. Geburtstag
14.07. Gisela Beyer zum 65. Geburtstag
31.07. Liesbeth Laudel zum 70. Geburtstag

Neundorf

23.07. Josef Engelmann zum 70. Geburtstag
27.07. Renate Hüttig zum 75. Geburtstag

Pottiga

22.07. Erika Pößnecker zum 85. Geburtstag

Schlegel

17.07. Elfriede Malmo zum 80. Geburtstag

Seibis

05.07. Siegfried Spörl zum 75. Geburtstag

Wir gratulieren recht herzlich und w"nschen 
allen Jubilaren Gl"ck und Gesundheit#

Nutzen Sie Ihren 

VGS - Anzeiger
auch kostengünstig für private Danksagungen und
Mitteilungen bei Festlichkeiten und Höhepunkten

im persönlichen Leben!
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Geburten
Blankenberg

20.05.2008 Lenny Küfner
20.05.2008 Jason Küfner

Harra

05.06.2008 Zoe Triller

Neundorf

28.05.2008 Kane Raudszus

Die Verwaltungsgemeinschaft ¹Saale-Rennsteigª gratuliert
hiermit recht herzlich zur Geburt der neuen Erdenb!rger

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern die Eltern der
Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen haben.

Eheschlieûung
Blankenstein

Ulrich Becker und Rosana Becker,
geb. Santos Da Silva

Kießling

Sandro Stock und Daniela Stock, geb. Stumpf

Neundorf

Steffen Fleischmann und Claudia Fleischmann,
geb. Dittmar

Frank Pöhlmann und Anke Pöhlmann,
geb. Böhm

Blankenberg

René Habekost und Susan Habekost,
geb. Neumeister

Schlegel

Falk Brendel und Beatrice Brendel, geb. König

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Eheschließungen hier veröffentlicht werden, sofern der Ver-
öffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Sterbef"lle
Birkenhügel

23.05.2008 Waldemar  Köhler
im Alter von 83 Jahren

Schlegel

02.06.2008 Gerda Neumeister, geb. Stöcker
im Alter von 70 Jahren

Nachrichten
aus der Meldestelle

F F F

Einladungen und
Veranstaltungshinweise

Veranstaltungstipps Juli 2008

Mo/Di, 30. Juni/1. Juli 2008
Sportfest in Neundorf

Dienstag, 1. Juli 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 2. Juli 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Freitag, 4. Juli 2008
Staatliche Regelschule Blankenberg
Abschlussfeier der Klassen 10 und 9H
Übergabe der Zeugnisse im Haus der Vereine (Saal) 

Dienstag, 8. Juli 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 9. Juli 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 12. Juli 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr)

Sonntag, 13. Juli 2008
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg
Triebeltalwanderung

Dienstag, 15. Juli 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 16. Juli 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 19. Juli 2008
Heimatverein Pottiga 2006 e.V.

13.00 Uhr Fußballturnier in Pottiga

Dienstag, 22. Juli 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 23. Juli 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf
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Fr-So, 25.-27. Juli 2008
SOMMERFEST IN SCHLEGEL

Feuerwehrverein e.V. OG Schlegel

Freitag, 25. Juli 2008
19.00 Uhr Preismucken

Samstag, 26. Juli 2008
14.00 Uhr Fußball
20.00 Uhr Abendunterhaltung und Tanz mit „Bibbi & Co.“

Sonntag, 27. Juli 2008
09.30 Uhr Frühschoppen
14.00 Uhr großes Kinderfest
14.00 Uhr Fußballspiel
16.00 Uhr Platzkonzert mit der Oberlemnitzer Blaskapelle

Für Speisen und Getränke ist an allen Tagen bestens gesorgt!

Samstag, 26. Juli 2008 
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr)

Samstag, 26. Juli 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

14.00 Uhr Trainingsschießen für Langwaffe
Schießanlage Lichtenberg

Samstag, 26. Juli 2008
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg

09.00 Uhr Wanderung Ullersreuth – Hirschberg
mit Museumsbesichtigung

Dienstag, 29. Juli 2008 
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 30. Juli 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Änderungen vorbehalten!
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Kirchgemeinde Harra
Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 29. Juni 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Montag, 30. Juni 2008
14 30 Uhr Harra Seniorenkreis

Mittwoch, 2. Juli 2008
16.15 Uhr Harra Tanz-Kids (große Gruppe)

Fr-So, 4.- 6. Juli 2008
Sieglitzgrund Siegercamp der Kirchen-Kids

Sonntag, 6. Juli 2008
09.30 Uhr Sieglitzgrund Waldgottesdienst

Mittwoch, 9. Juli 2008
20 00 Uhr Harra Mitarbeitergrillabend

Freitag, 11. Juli 2008
20.00 Uhr Harra Billardabend im CVJM

Sonntag, 13. Juli 2008
09.30 Uhr Blankenstein Abendmahlsgottesdienst

Sonntag, 20. Juli 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Sonntag, 27. Juli 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Montag, 28. Juli 2008
14.30 Uhr Harra Seniorenkreis

im Gemeinderaum

Sonntag, 3. August 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Sonntag, 10. August 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Sonntag, 17. August 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Sonntag, 24. August 2008
09.30 Uhr Blankenstein Gottesdienst

zum Schulbeginn

Montag, 25. August 2008
14.30 Uhr Harra Seniorenkreis

im Gemeinderaum

Mittwoch, 27. August 2008
16.15 Uhr Harra Tanz-Kids (kleine Gruppe)

Sonntag, 31. August 2008
09.30 Uhr Blankenstein Predigtgottesdienst

Tunnelzauber und Draisine in Ostthüringen

Samstag/Sonntag, 19./20. Juli 2008

Große Draisinenbefahrung auf einer der schönsten Bahnstrecken
Deutschlands, der attraktiven „Thüringer Oberlandbahn“
zwischen Triptis und Lobenstein durch Tunnel und Natur, über
Viadukte und längs der Saaletalsperren, mit verschiedenen
Schienengefährten aus ganz Deutschland!

Erstbefahrung seit Ende des Zugverkehrs 1998!

Fahrkarten sind nur im Vorverkauf erhältlich beim Fremden-
verkehrsamt Ziegenrück
(Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr)

Telefon: 03 64 83/2 26 49, Fax: 03 64 83/2 04 16

Abfahrzeiten (an beiden Tagen):
vom Bahnhof Lückenmühle nach Ziegenrück,
Fahrzeit etwa 2.00 h

Tross 1 07.15 Uhr
Tross 2 11.45 Uhr
Tross 3 16.15 Uhr

von Bahnhof Knau nach Ziegenrück,
Fahrzeit etwa 1.30 h

Tross 1 06.15 Uhr
Tross 2 10.15 Uhr
Tross 3 14.15 Uhr
Tross 4 18.15 Uhr

Preise pro Person:
von Lückenmühle 28,00 Euro
von Knau 19,00 Euro

Nebenprogramm in Ziegenrück:
Draisinen-Pendelbetrieb für Tagesausflügler
und Modellbahnausstellung

Am gleichen Wochenende finden im benachbarten Liebschütz
verschiedene Veranstaltungen sowie Festumzug  anlässlich der
750-Jahr-Feier statt. 

Zu empfehlen ist zusätzlich ein Besuch des Wasserkraftmuseums
in Ziegenrück einschließlich der nunmehr verlängerten Holo-
grafie-Sonderausstellung.

Thüringer Oberlandbahn e.V.
Bahnhofstraße 2
07924 Ziegenrück
www.thueringer-oberlandbahn.de

– ähnliche Fahrzeuge kommen zum Einsatz –
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Kirchspiel Blankenberg
Termine des Kirchspiels Blankenberg

Freitag, 27. Juni 2008
19.30 Uhr Blankenberg Sommermusik

mit einem gemeinsamen Kirchenchor Blankenberg-
Ebersdorf

Sonntag, 29. Juni 2008
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst
13.30 Uhr Frössen Gottesdienst mit Taufe 

Montag, 30. Juni 2008
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

(eventuell Ausfahrt, dazu bitte noch aktuelle Infor-
mationen beachten)

Dienstag, 1. Juli 2008
19.00 Uhr Frössen

Offene Gemeindeversammlung im Pfarrhaus zur
Zukunft dieses Hauses

Sonntag, 6. Juli 2008
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst
14.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der Evangelischen Freikirche

Mittwoch, 9. Juli 2008
19.30 Uhr Blankenberg Glaubenskurs

Sonntag, 13. Juli 2008
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst mit Taufen
14.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst am Teich

mit Posaunenchor und
Kaffee und Kuchen

Sonntag, 20. Juli 2008
09.00 Uhr Frössen Gottesdienst mit Abendmahl
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst mit Abendmahl
13.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst mit Abendmahl

Montag, 21. Juli 2008
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Sonntag, 27. Juli 2008
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst mit Abendmahl
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst mit Taufe
13.30 Uhr Frössen Singegottesdienst

David und Jonathan –
ein Musical mit Kindern aus dieser Region 

Die Geschichte einer Freundschaft, die Höhen erlebt und Tiefen
übersteht – dies wird gesungen, musiziert und gespielt von
Mädchen und Jungen aus Orten zwischen Lobenstein und Gefell,
begleitet von einem kleinen Orchester erfahrener Musiker. 

Eingeübt und geleitet wird das Ganze von den Kantoren Christine
und Dieter Staemmler. Um die Technik kümmern sich darin
Erfahrene aus Blankenberg. 

Ein Projekt unserer Region, und ein ganz besonderes Angebot
der Kirche kurz vor den Ferien:

am Samstag, dem 5. Juli 2008

um 14.00 Uhr

in der Stadtkirche Bad Lobenstein

und

am Sonntag, dem 6. Juli 2008

um 14.30 Uhr

im Kirchsaal der Brüdergemeine Ebersdorf

Aus unseren Ortschaften
Erklärung

von Bürgermeister Hans Wietzel und den Gemeinderäten der
Gemeinde Blankenberg zum Thema „Bildung einer Einheits-
gemeinde/Thüringer Landgemeinde“ im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“

Wir, die kommunalen Vertreter der Gemeinde Blankenberg,
erklären einvernehmlich die Verantwortung gegenüber unseren
Mitbürgern und dem Wählerauftrag, den wir zum Wohle unserer
Gemeinde Blankenberg in dieser Legislaturperiode zu erfüllen
haben:

Wir stehen dem gegenwärtigen Diskussionsprozess Bildung einer
Einheitsgemeinde / Thüringer Landgemeinde aller Mitglieds-
gemeinden unserer bisher vorbildlich funktionierenden Verwal-
tungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“ positiv gegenüber und sind
auch bereit, dann zeitnah einen entsprechenden Beitrittsbeschluss
noch in der Freiwilligkeitsphase zuzustimmen, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:

Unsere Thüringer Landesregierung gibt uns mit einem ent-
sprechenden Gesetz belastbare Grundlagen für eine kommunale
Neuordnung:

- Aussage über den Fortbestand von Verwaltungsgemein-
schaften in der gegenwärtigen Form.

- Konkrete Aussagen über Strukturen der „Thüringer Land-
gemeinde“, die gegenwärtig in der Diskussion ist und die
Blankenberg anstrebt.

- Einbeziehung unserer Bürger durch objektive Informationen.

Bis zur Klärung o. g. Punkte sollten sich die Bürgermeister und
Gemeinderäte aller Mitgliedsgemeinden in Arbeitsgruppen auch
mit sachkundigen Bürgern zusammen finden, um wichtige Sach-
themen schon verantwortungsvoll vorzubereiten.

Zusammenfassend drücken Bürgermeister und Gemeinderat
Blankenberg aus:

Blankenberg, die größte Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft
„Saale-Rennsteig“, steht für den Zusammenhalt und bestmögliche
kommunale Strukturen für alle unsere sieben Orte. Dafür scheint
die „Thüringer Landgemeinde“ – so wie sie sich jetzt abzeichnet –
der ideale Weg zu sein. Wollen wir ihn gemeinsam vorbereiten
und dann begehen!

Blankenberg, 17. April 2008

Wietzel
Bürgermeister Gemeinde Blankenberg
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Blankenstein

750-Jahr-Feier Blankenstein

Allen Beteiligten, die an der Vorbereitung und an der Durch-
führung unseres Festes mitwirkten, spreche ich meinen herzlichen
Dank aus.

Mit großer Begeisterung gestalteten die Organisatoren zusammen
mit mehreren Hundert Blankensteiner Bürgern und den Vereinen
ein für Blankenstein unvergessliches Fest.

Ein besonderes Dankeschön geht an die zahlreichen Helfer, die
beim Zeltaufbau, bei der Festdurchführung und bei den Aufräum-
arbeiten viele Stunden dabei waren und auch dadurch zum Gelin-
gen entscheidend beigetragen haben.

Die Bereitschaft zum Dabeisein und Mitmachen unserer Einwoh-
ner war einmalig und überwältigend, dafür recht herzlichen Dank.

An dieser Stelle darf ich allen Sponsoren herzlich danken, weil sie
durch ihre finanziellen, materiellen und praktischen Hilfen dieses
große Fest mit ermöglicht haben.

Mehrere Tausend Besucher und Gäste konnten wir in Blanken-
stein von unserer Gastfreundschaft überzeugen. Den Abschluss
bildete am Sonntagabend, nach dem großen Festumzug, ein exzel-
lentes Feuerwerk am Zusammenfluss von Saale und Selbitz mit
exzellenter Brillanz.

Ein großes Dankeschön an alle!

Gerhard Grüner
Bürgermeister

Liste der Sponsoren:

- Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH
- Kreissparkasse Saale-Orla
- Raiffeisenbank Berg/Bad Steben
- Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH
- Agrargesellschaft Hirschberg
- Zahnarzt Christoph Dietel
- Therme Bad Steben
- Bitburger Braugruppe, Brauerei Köstritz
- Dachdecker Reich Blankenberg
- Stahlbau Perthel GmbH
- Meisterbetrieb Schwanitz
- MobilCom Shop Hof
- Blumeneck Rabenstein
- Fa. Matysik Bad Lobenstein
- Bäckerei Fröb Harra
- Bäckerei Link Harra
- Heinrich Spörl Bäckermeister
- Blankensteiner Backfrauen
- Gebrüder Endlich
- Erich Keller
- Karlheinz Seehafer
- Bootsverleih Grafe Harra
- Photo König Bad Lobenstein
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Harra
10 Jahre Heimatmuseum

„Mechanicus Horn“ in Harra

Am 1. Juni feierten die Harraer und ihre Gäste das zehnjährige
Jubiläum ihres Heimatmuseums. 

Aus diesem Anlass waren viele Handwerker gekommen, die alte
traditionelle Handwerkstechniken zeigten und den Gästen die
Gelegenheit gaben, auch selbst mal ihr Geschick auszuprobieren. 

So konnten an über zwölf Stationen, angefangen vom Schiefer-
schneiden, über Pralinen- und Butterherstellung, Seifenmachen,
Sensendengeln, Holzbohren, Drechseln, Blumenbinden, Scheren-
schleifen, Waschen, Hutmachen, Malen, Backen, Schatzsuche
und Trödelmarkt die Besucher ein reges Treiben um das Museum
und auf dem Dorfplatz erleben. 

Das alles wurde, passend zum Anlass, durch unsere mittel-
fränkischen Musiker, den Sebesgründer Dorfmusikern begleitet. 

Als krönenden Abschluss wurde dem Publikum eine Modenschau
aus vergangenen Zeiten geboten, die von den Gästen mit viel
Beifall honoriert wurde. 

Nicht zu verachten war aber auch die „hausgemachte Versorgung“
von Gulaschsuppe, Braten, Kräuterbitter der Drogerie Bahner
und selbstgebackenen Kuchen konnte ein jeder seinen Gaumen
verwöhnen.

Abschließend sei an dieser Stelle allen Mitwirkenden, Helfern und
Freunden Dank gesagt, die das Fest zu einem wirklichen Höhe-
punkt des Tages werden ließen. 
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Namensgebung im Kindergarten Harra

Der Kindertag am 1. Juni 2008 war Anlass einer Namensgebung
der bisher ohne Namen geführten Kindereinrichtung in Harra.
Nach einer Umfrage unter Eltern und Einwohnern wurde durch
eine Jury ein hübscher und treffender Name für den Kindergarten
gefunden.

In den Nachmittagsstunden des 30. Mai 2008 war es dann endlich
soweit. Ein überdecktes Schild an der Fassade des Hauses wurde
unter Anwesenheit zahlreicher Eltern und Gäste durch Bürgermei-
ster Herr Weber und Bürgermeisterin Frau Singer enthüllt. 

Zum Vorschein kamen einige lustig gefertigte Singvögel und der
Name „Saalefinken“, der allen Anwesenden sehr zusprach. 

Mit vielen kleinen Darbietungen der Kindergartenkinder, Musik-
schule und Kirchenkids sowie Geschenkübergaben u.a. von den
beiden Feuerwehren Kießling und Harra wurden anschließend die
Feierlichkeiten an der ehemaligen Schule in Harra fortgesetzt. 

Mit selbstgebackenen Kuchen, Spielen, Theater und vielen
Gesprächen wurde der ereignisreiche Nachmittag zur Zufrieden-
heit der Kinder, Eltern und Gäste abgeschlossen. 

ANZEIGENAUFTRAG SCHICKEN AN:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
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MOBILES S•GEWERK
Wir kommen zu Ihnen und schneiden
preisg€nstig Ihr Holz im Lohnschnitt.

Mit einer mobilen Blockbands•ge.
F€r den Einsatz vor Ort, schnittgenau und

individuell nach Kundenwunsch.
Hohe Ausbeute durch Schmalbandtechnik.

Pro Festmeter 36,00 Euro.

Mobiles S!gewerk B. Liebner
Ortsstraûe 41 ´ 07318 Wickersdorf

Telefon 03 67 36/2 12 84
Mobil 0171/7 30 74 85


